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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Registereintrags

Arbeitnehmerkammer Bremen

Aktuell seit 02.03.2023 13:57:57

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Angaben teilweise verweigert

Registernummer: R002937

Ersteintrag: 04.03.2022

Letzte Änderung: 02.03.2023

Jährliche Aktualisierung: 02.03.2023

Tätigkeitskategorie: Öffentlich-rechtliche Organisation (z. B. 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts) (GL2022)

Kontaktdaten: Adresse:

 Bürgerstr. 1

 28195 Bremen

Deutschland

Telefonnummer: +49421363010

E-Mail-Adressen:

info@arbeitnehmerkammer.de

Webseiten:

www.arbeitnehmerkammer.de

Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:
Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

1 bis 10.000 Euro

Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung:
1 bis 10

http://www.arbeitnehmerkammer.de
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1.  

2.  

1.  

Vertretungsberechtigte Person(en):

Peter Kruse 
Funktion: Präsident

Telefonnummer: +494213630155

E-Mail-Adressen:

p.kruse@arbeitnehmerkammer.de

Peer Rosenthal M.A. Sozialpolitik 
Funktion: Hauptgeschäftsführer

Telefonnummer: +494213630154

E-Mail-Adressen:

rosenthal@arbeitnehmerkammer.de

Beschäftigte, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (1):
Dr. rer. pol. Carsten Sieling 

Zahl der Mitglieder:
400.000 Mitglieder am 01.01.2022

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und 
Vorhabenbereiche

Interessen- und Vorhabenbereiche (8):
Arbeitsmarkt; Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen; Arbeitslosenversicherung; Grundsicherung; 

Krankenversicherung; Pflegeversicherung; Rente/Alterssicherung; Unfallversicherung

Die Interessenvertretung wird selbst betrieben

Beschreibung der Tätigkeit:
Die Arbeitnehmerkammer Bremen ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Rechtsgrundlage 

ist das Gesetz über die Arbeitnehmerkammer im Lande Bremen. Die Arbeitnehmerkammer Bremen 

hat u.a. die gesetzliche Aufgabe, die Gesamtinteressen aller Beschäftigten im Lande Bremen, 

insbesondere ihre wirtschaftlichen, beruflichen, sozialen oder die Gleichberechtigung der 

Geschlechter fördernder Belange im Einklang mit dem Allgemeinwohl wahrzunehmen und zu 

fördern. In diesem Rahmen  berücksichtigt die Arbeitnehmerkammer Bremen auch Belange des 

Umweltschutzes, des Verbraucherschutzes, der Integration von Ausländern und kulturelle 

Interessen der Kammerzugehörigen. Sie unterstützt den Senat, den Magistrat der Stadt 

Bremerhaven, die Behörden und Gerichte durch Anregungen, Vorschläge, Stellungnahmen und 

Gutachten. Zugehörige der Arbeitnehmerkammer Bremen sind alle im Land Bremen tätigen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
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Auftraggeberinnen und Auftraggeber (0)

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

Keine Zuwendungen oder Zuschüsse über 20.000 Euro erhalten.

Schenkungen Dritter

Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

Keine Schenkungen über 20.000 Euro erhalten.

Jahresabschlüsse/Rechenschaftsberichte

Angabe verweigert

Es bestehen handelsrechtliche Offenlegungspflichten:
Nein
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